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Gesetz 
vom 30. September 2020 

über die Abänderung der Zivilprozessordnung 

Dem nachstehenden vom Landtag gefassten Beschluss erteile Ich 
Meine Zustimmung:1 

I. 

Abänderung bisherigen Rechts 

Das Gesetz vom 10. Dezember 1912 über das gerichtliche Verfahren 
in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten (Zivilprozessordnung), LGBl. 1912 
Nr. 9/1, in der geltenden Fassung, wird wie folgt abgeändert: 

Überschrift vor § 159 

Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

§ 159 

Inwiefern bei Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen 
einer Partei eine Unterbrechung des Verfahrens eintritt, wird durch die 
Insolvenzordnung bestimmt. 

 
1 Bericht und Antrag sowie Stellungnahme der Regierung Nr. 49/2020 und 89/2020 
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§ 373 Abs. 2 

2) Ist über das Vermögen einer Partei ein Insolvenzverfahren eröffnet 
und betrifft der Rechtsstreit einen in die Insolvenzmasse fallenden An-
spruch, so können der Schuldner oder der Insolvenzverwalter oder beide 
als Partei vernommen werden. 

§ 558 

Die Vorschriften des § 557 gelten auch für die Geltendmachung von 
Rückgriffsansprüchen vor Verfall des Wechsels, wenn die in den Art. 43 
und 44 des Wechselgesetzes weiters hierfür geforderten Voraussetzungen 
durch glaubwürdige, der Klage in Urschrift beigelegte Urkunden nach-
gewiesen sind. Zum Nachweise der Eröffnung des Insolvenzverfahrens 
genügt die Vorlage einer der in Art. 44 Abs. 6 des Wechselgesetzes ange-
führten Bekanntmachungen. 

§ 593a Abs. 3 

3) Auf Ansprüche, die im Verfahren in Ehe- und Partnerschaftssa-
chen, in Wechselstreitigkeiten, vor Schiedsgericht, im Insolvenzverfahren 
oder mittels der Wiederaufnahme oder Nichtigkeitsklage geltend zu 
machen sind, auf Ansprüche wegen Anfechtung der Ehelichkeit eines 
Kindes und auf Vaterschaftssachen findet das Rechtsbotsverfahren keine 
Anwendung. 
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II. 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt gleichzeitig mit dem Gesetz vom 30. September 
2020 über die Abänderung der Konkursordnung in Kraft. 

In Stellvertretung des Landesfürsten: 
gez. Alois 
Erbprinz 

gez. Adrian Hasler 
Fürstlicher Regierungschef 
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